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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

1.  Entspricht die Pampigkeit der Antwort auf die Drs. 

17/17153 dem Grad mangelnden Problembewusstseins 

bezüglich des Fernbleibens von Schülerinnen und Schü-

lern muslimischen Glaubens vom Sexualkunde- und 

Schwimmunterricht? 

 

Zu 1.: Die Frage entzieht sich einer sachlichen Beant-

wortung. 

 

 

2. Ist die Problemlage in den Bezirken, etwa Neu-

kölln, Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte, so groß, dass 

der Senat eine Erfassung des Problems lieber nicht in 

Angriff nimmt? 

 

3. Könnte der Senat zur Sensibilisierung seines Prob-

lembewusstseins Fehlzeiten bei der betreffenden Schüler-

schaft in o.g. Bezirken erfragen und sich dabei nur auf die 

muslimische Schülerschaft konzentrieren, da eine Erfas-

sung von Schülerinnen und Schülern anderer Glaubens-

gemeinschaften nicht erforderlich scheint? 

 

Zu 2. - 3.: Schülerindividualdaten werden durch die 

Bildungsstatistik – wie in der Antwort auf die Schriftliche 

Anfrage Nr. 17/17153 bereits dargelegt - nicht erfasst. 

Auch anonymisierte Summenstatistiken zum Thema Reli-

gion und Sport werden in der Bildungsstatistik nicht er-

hoben.  

 

Der Senat geht davon aus, dass Schulen die Vorgaben 

der AV Schulbesuchspflicht vom 19. November 2014 

(ABl. S. 2235) sorgfältig umsetzen, rechtzeitig und prä-

ventiv pädagogische Maßnahmen vornehmen und in be-

gründeten Fällen den Schulträger von Auffälligkeiten im 

Schulbesuch einzelner Schülerinnen und Schüler in 

Kenntnis setzen.  

 

Des Weiteren geht der Senat davon aus, dass Atteste 

aufgrund zwingender Gründe, deren Vorliegen Voraus-

setzung einer länger dauernden Befreiung einer Schülerin 

oder eines Schülers vom Sport- und/oder Schwimmunter-

richt sind, von den ausstellenden Ärzten verantwortungs-

bewusst erteilt werden.  

 

Im Übrigen ist gemäß Nummer 5 Absatz 2 AV Schul-

besuchspflicht ein religiöses oder weltanschauliches Be-

kenntnis allein kein wichtiger Grund, der eine Befreiung 

vom Sexualkunde- oder Schwimmunterricht rechtfertigen 

kann. 

 

 

Berlin, den 11. November 2015 

 

 

In Vertretung 

 

Mark Rackles 
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